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Schwerpunkt ZeSo 5/2003

Was kommt mit dem Sparprogramm auf die Sozialhilfe zu?

Mögliche Ausgestaltung der Noth
Das Sparprogramm des Bundes wird für die

Nothilfe grosse Fragen aufwerfen. Wie soll
diese organisiert werden, wer sollfür sie

aufkommen

Das Bundesamt hat mit seinem
Vorschlag, Asyl Suchende, auf deren Gesuch
nicht eingetreten wurde, von der Asylfürsorge

auszuschliessen und damit
langfristigjährlich 60 Millionen Franken zu
sparen, ins Schwarze getroffen. So eindeutig
liegen die Dinge nicht. Immerhin kennen

wir in der Verfassung ein Grundrecht

auf Nothilfe, das an keine
Bedingungen geknüpft ist. Dieses gründet auf
dem Wert des Schutzes menschlichen
Lebens, das in einer existentiellen Notlage
nicht ohne Hilfe der Gemeinschaft bleiben

soll. Dieses Grundrecht kann nicht
im Rahmen eines Sparprogramms wegle-
giferiert werden.

Das sieht auch der Bundesrat so.
Deshalb verweist er abgewiesene Asyl
Suchende, die sonst auf der Strasse landen
würden, an die Nothilfe. Doch was soll
diese beinhalten? Wer soll sie leisten und
wer bezahlen? Für die Soziahilfe ergeben

sich daraus drei Problemstellungen:

Inhalt der Nothilfe: Was verstehen wir unter

Nothilfe? Eine Suppenküche? Eine
Zivilschutzanlage? Eine Notschlafstelle?
Ein Flugticket? Und was geschieht mit
Frauen und Kindern, deren Männer sich

aus dem Staub gemacht haben? Nothilfe
versteht sich als aussergewöhnliche, auf
eine sehr kurze Zeitspanne beschränkte
Unterstützung mit dem Ziel, einen
Zustand rasch zu verändern. Sie hat primär
nichts mit Existenzminima und den
ordentlichen Grundsätzen der Sozialhilfe

zu tun. Sie ist die Ausnahmesituation für
ausserordentliche Situationen. Noch hat
niemand präzisiert, was Nothilfe in dieser

durch gesetzliche Massnahmen
geschaffene Situation bedeuten soll.

Organisation: Wie soll die Nothilfe
organisiert werden? Soll neben der Asylfürsorge,

die an den meisten Orten ganz
gut funktioniert, eine separate Struktur
aufgebaut werden oder herrscht die
Meinung, diese Aufgabe sei von der
ordentlichen Sozialhilfe zu bewältigen?

Vor zehnJahren, als Flüchtlinge aus

ExJugoslawien, denen der Asylbewerberstatus
nicht zuerkannt wurde, an unseren

Türen anklopften, hatten wir eine
vergleichbare Situation. Bald aber winden
damals die geschaffenen Sonderstrukturen

wieder in die ordentliche Asylfürsorge
eingegliedert, weil die Doppelspurigkeiten

weder wirtschaftlich noch sinnvoll
waren. Was ward diesmal geschehen?
Kosten: Schliesslich stellt sich die Frage der
Kosten. Wie viele der rund 6000 Asyl
Suchenden, auf deren Gesuch nicht eingetreten

wird, werden tatsächlich Nothilfe
beanspruchen? Vielleicht hat das Bundesamt

für Flüchtlinge recht, wenn es

annimmt, dass sich nur ein kleiner Teil
davon melden wird. Es kann aber auch sein,
dass hier eine neue Aufgabe auf Kantone
und Gemeinden zukommt, deren Kosten
sie zu fragen haben. Es braucht wenig
Fantasie, um sich dabei die besondere
Betroffenheit der Städte vorzustellen. Die zur
Zeit diskutierten pauschalen Abgeltungen
des Bundes für die Nothilfefälle liegen bei
weitem unterhalb der Kosten, die erfah-
rungsgemäss entstehen.

Walter Schmid, Präsident der SKOS
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